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Kondominium: Ärger
mit dem Verwalter

Der Fall:
Ein Kondominiumsverwalter ist
von der Vollversammlung des
Kondominiums abgewählt wor-
den, weil er keine geordnete
Buchhaltung geführt hat und
ihm schwere steuerliche Verfeh-
lungen und Unterlassungen an-
gelastet wurden. Der Verwalter
erkannte den Beschluss aller-
dings nicht an und weigerte sich,
dem neuen Kondominiumsver-
walter sämtliche Unterlagen aus-
zuhändigen. Daraufhin wurde
ein Strafantrag wegen Unter-
schlagung eingebracht.

Wie die Gerichte entschieden:
Sowohl in erster als auch in zwei-
ter Instanz wurde der frühere
Kondominiumsverwalter vom
Strafgericht schuldig gespro-
chen. Denn gemäß Art. 646 des
Strafgesetzbuches macht sich je-
mand einer Straftat schuldig,
wenn er sich fremdes Geld oder
eine fremde bewegliche Sache,
die sich aus irgendeinem Grund
in seinem Besitz befindet, aneig-
net, um sich oder einem anderen
einen rechtswidrigen Vorteil zu
verschaffen.

Die Prozesssache wurde un-
längst auch vor dem italieni-
schen Höchstgericht verhandelt.
Dieses hat das Urteil der Vorin-
stanz bestätigt (Nr. 29451/2013).
Im Besonderen erklärten die
Höchstrichter, dass bei solchen
Fällen der Straftatbestand der
Unterschlagung erfüllt ist, wenn
der abgewählte Verwalter seine
Tätigkeit weiter ausübt, weil er
dann auch einen Vergütungsan-
spruch gegen das Kondominium
aufweist.

Für eine Verurteilung reicht es
aus, wenn der Ex-Verwalter
durch sein Verhalten eine ord-
nungsgemäße Verwaltung des
Kondominiums nach der Ab-
wahl auch nur teilweise behin-
dert. Ob er sich selbst dadurch
letztlich tatsächlich bereichert
hat, ist hingegen unerheblich.

Dabei ist zudem festzuhalten,
dass es für den abgewählten Ver-
walter nicht nur strafrechtliche
Folgen nach sich ziehen kann,
wenn er die Unterlagen des Kon-
dominiums nicht aushändigt.
Sondern er macht sich auch zi-
vilrechtlich für den Ersatz der
entstandenen Schäden haftbar.

Nach der Kondominiumsre-
form (Gesetz Nr. 220/2012) gel-
ten die Verpflichtungen des
Mandatars auch für einen ersetz-
ten Kondominiumsverwalter.
Das schließt auch die Pflichten
zur Rechnungslegung und die
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Übergabe von allem, was man
aus Anlass des Auftrags erhalten
hat, ein (Art. 1713 ZGB).

Konkret muss der Verwalter
die Kasse und sämtliche Unterla-
gen über das Bankkonto überge-
ben, das für die Verwaltung des
Kondominiums eröffnet wurde.
Ebenso muss er alle Geldbeträge,
die er für das Kondominium ver-
waltet, aushändigen – selbst
dann, wenn ihm noch Kosten
rückerstattet werden müssten,
die er im Interesse der Miteigen-
tümer bestritten hat.

Der neue Kondominiumsver-
walter könnte auch ein Dring-
lichkeitsverfahren einleiten, da-
mit sein Vorgänger angehalten
wird, sämtliche Unterlagen aus-
zuhändigen. © Alle Rechte vorbehalten
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Ein Kondominiumsverwalter
muss nach seiner Abwahl sämtli-
che Dokumente und Geldbeträge,
die dem Kondominium gehören,
seinem Nachfolger übergeben.
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